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Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der bfadr, vertreten durch Achammer 

Mennel Welte Achammer Kaufmann Rechtsanwälte GmbH, 6800 Feldkirch, Schlossgraben 10, 

vom 9. Jänner 2007 gegen den Bescheid des Finanzamtes Bregenz vom 5. Dezember 2006 

betreffend Zurücknahmeerklärung eines Antrages auf Wiederaufnahme des Verfahrens gemäß 

§ 303 a Abs. 2 BAO entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Entscheidungsgründe 

Mit Beschluss des LG Feldkirch wurde der Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens über 

das Vermögen der Berufungsführerin mangels Vermögen abgewiesen und sodann die 

Berufungsführerin gemäß § 40 FGB im Firmenbuch von Amts wegen gelöscht.  

Mit Haftungs- und Abgabenbescheid vom 14. Juni 2006 hat das Finanzamt Bregenz der 

Berufungsführerin gegenüber Lohnabgaben für die Zeiträume 2004 bis 2006 vorgeschrieben. 

Mit Eingabe vom 25. Oktober 2006 beantragte die Berufungsführerin die Wiederaufnahme der 

Verfahren hinsichtlich Abgaben- und Haftungsbescheiden vom 14. Juni 2006. In der 

Begründung führte die Berufungsführerin aus: 

„Sollten die vorstehend angeführten Bescheide bereits in Rechtskraft erwachsen sein, liegen 
die Voraussetzungen der Wiederaufnahme des Verfahrens gemäß § 303 BAO vor. Mittlerweile 
sind nova reperta hervorgekommen, insbesondere weitere Aufzeichnungen, die im 
abgeschlossenen Verfahren ohne grobes Verschulden der Partei nicht geltend gemacht 
werden konnten. 

Beweis: Urkunden, die binnen einer zu bestimmenden Frist vorgelegt werden, Einvernahme 
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des Geschäftsführers der Wiederaufnahmswerberin“ 

Mit Bescheid vom 16. November 2006 hat das Finanzamt Bregenz einen 

Mängelbehebungsauftrag folgenden Wortlauts erlassen: 

„Ihre Eingabe vom 25. Oktober 2006 betreffend Antrag gemäß § 303 (1) BAO betreffend 
Haftungs- und Abgabenbescheide 2004, 2005 und 2006 vom 14.6.2006 weist hinsichtlich des 
Inhaltes (§ 303 a Abs 1 BAO) die nachfolgenden Mängel auf: 

Es fehlen die Bezeichnung der genauen Umstände, auf die der Antrag gestützt wird, samt 
Anschluss der neu hervorgekommenen Nachweise bzw der im Antrag erwähnten Urkunden, 

die genauen Angaben, welche zur Beurteilung der Rechtzeitigkeit des Antrages notwendig 
sind, 

bei einem auf § 303 (1) b BAO gestützten Antrag weiters Angaben, die zur Beurteilung des 
fehlenden groben Verschuldens an der Nichtgeltendmachung im abgeschlossenen Verfahren 
notwendig sind. 

Die angeführten Mängel sind beim Finanzamt Bregenz gemäß § 303 a Abs 2 BAO zu beheben.  

Frist 4. Dezember 2006.“ 

Mit Eingabe vom 4. Dezember 2006 stellte die Berufungsführerin den Antrag die Frist zur 

Mängelbehebung bis zum 18.12.2006 zu erstrecken, da es nicht möglich gewesen sei, 

sämtliche Unterlagen beizuschaffen. 

Mit Bescheid vom 5. Dezember 2006 hat das Finanzamt Bregenz den Antrag auf 

Wiederaufnahme der Verfahren betreffend Haftungs- und Abgabenbescheide der Jahre 2004, 

2005 und 2006 für zurückgenommen erklärt. Dieser Bescheid wurde am 11.12.2006 

zugestellt. 

In der Berufung vom 9. Jänner 2007 brachte die Berufungsführerin im Wesentlichen vor, dass 

es nicht richtig sei, dass die Berufungsführerin dem Mängelbehebungsauftrag nicht 

entsprochen habe. Am letzten Tag der Mängelbehebungsfrist habe sie ein 

Fristverlängerungsansuchen gestellt. Eine Entscheidung darüber sei bislang nicht ergangen. 

Die Frist sei erstreckbar. Eine Erstreckung wäre sachgemäß gewesen. Im Übrigen ergäben 

sich sämtliche Umstände, die im Mängelbehebungsauftrag angeführt seien, bereits aus den 

finanzbehördlichen Akten, sodass der Mängelbehebungsauftrag zu Unrecht ergangen sei. 

Das Finanzamt Bregenz hat die Berufung mittels Berufungsvorentscheidung vom 12. Jänner 

2007 als unbegründet abgewiesen. In der Begründung führte es im Wesentlichen aus: 

Unzweifelhaft fehle dem Antrag vom 25.10.2006 zur Wiederaufnahme der dort genannten 

Verfahren die erforderliche Begründung, also jene neu hervorgekommenen Tatsachen oder 

Beweismittel, auf die der Antrag gestützt wird, weiters die Angaben, die zur Beurteilung der 

Rechtzeitigkeit des Antrages im Hinblick auf die vom Gesetzgeber definierte Frist von drei 

Monaten erforderlich sind und schließlich das Mitteilen jener Informationen, die zur 

Einschätzung des fehlenden groben Verschuldens notwendig sind. Die Berufungsführerin teile 
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diese Rechtsansicht. Im Wiederaufnahmeantrag vom 25.10.2006 heiße es zum Beweis ihres 

Vorbringens wolle die Berufungsführerin „Urkunden, die binnen einer zu bestimmenden Frist 

vorgelegt werden“ nachreichen. Zu dieser Frage werde in der Berufungsschrift betont, „im 

Übrigen ergeben sich sämtliche Umstände ... bereits aus den finanzbehördlichen Akten, so 

dass der Mängelbehebungsauftrag ohnedies zu Unrecht ergangen ist“. Mit dieser 

Rechtsansicht verkenne die Berufungsführerin völlig die für die Antragswiederaufnahme nach 

§ 303 Abs 2 BAO geforderten Voraussetzungen; denn Tatsachen oder Beweismittel könnten 

begrifflich nicht „neu hervorkommen“, wenn diese sich „bereits aus den finanzbehördlichen 

Akten“ ableiten lassen. Für die Frage des Neuhervorkommens sei erforderlich, dass das 

Beweismittel als solches zwar im Zeitpunkt der Erlassung des Bescheides existent, aber der 

Partei nicht bekannt gewesen sei und auch der entscheidenden Behörde nicht zugänglich 

gewesen sei. Andererseits habe die Berufungsführerin bis zum heutigen Tag die vage 

umschriebenen Urkunden, also die angebotenen Beweismittel nicht vorgelegt. Eine positiv 

beschiedene Fristverlängerung hätte somit nichts am Zurücknahmebescheid geändert. 

Schließlich wurde auf die Entscheidung des VwGH vom 6.7.2006 Zl 2006/15/0157 verwiesen. 

Im Vorlageantrag vom 22. Jänner 2007 brachte die Berufungsführerin im Wesentlichen vor, 

dass sich die Ausführungen in der Berufungsvorentscheidung weitgehend nicht am 

Sachverhalt orientierten. Entscheidend sei vielmehr, dass die Berufungsführerin die 

Fristerstreckung zur Mängelbehebung rechtzeitig beantragt habe, die Frist erstreckbar sei und 

über diesen Antrag bisher keine Entscheidung ergangen sei. Da es sich um eine erstreckbare 

Frist handle, komme der Berufungsführerin ein subjektives Recht zu, über den 

Fristerstreckungsantrag eine Entscheidung zu erlangen. Zuvor könne unter keinen Umständen 

von einer ex lege eingetretenen Zurücknahme der Berufung ausgegangen werden. Ob die 

Voraussetzungen für die Wiederaufnahme vorliegen, sei nicht in diesem Verfahren zu 

entscheiden. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 79 BAO gelten für die Rechts- und Handlungsfähigkeit die Bestimmungen des 

bürgerlichen Rechts. § 2 ZPO ist sinngemäß anzuwenden. 

Die Löschung einer GmbH im Firmenbuch hat bloß deklarativen Charakter. Nach der 

Rechtsprechung des VwGH besteht die Rechtspersönlichkeit einer GmbH solange fort, als 

noch Abwicklungsbedarf vorhanden ist, was dann der Fall ist, wenn Abgabenverbindlichkeiten 

einer solchen Gesellschaft bescheidmäßig festzusetzen sind. Die Zustellung der Bescheide an 

die Berufungsführerin ist daher zu Recht erfolgt. 
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Gemäß § 303 Abs 1 lit b BAO ist dem Antrag einer Partei die Wiederaufnahme eines durch 

Bescheid abgeschlossenen Verfahrens stattzugeben, wenn ein Rechtsmittel gegen den 

Bescheid nicht oder nicht mehr zulässig ist und Tatsachen oder Beweismittel neu 

hervorkommen, die im abgeschlossenen Verfahren ohne grobes Verschulden der Partei nicht 

geltend gemacht werden konnten und die Kenntnis dieser Umstände allein oder in Verbindung 

mit dem sonstigen Ergebnis des Verfahrens einen im Spruch anders lautenden Bescheid 

herbeigeführt hätte. 

Gemäß § 303 Abs 2 BAO ist der Antrag auf Wiederaufnahme binnen einer Frist vom drei 

Monaten von dem Zeitpunkt an, in dem der Antragsteller nachweislich von dem 

Wiederaufnahmsgrund Kenntnis erlangt hat, bei der Abgabenbehörde einzubringen, die im 

abgeschlossenen Verfahren den Bescheid erster Instanz erlassen hat. 

§ 303 a BAO lautet: 

„(1) Der Wiederaufnahmsantrag hat zu enthalten: 

a) die Bezeichnung des Verfahrens, dessen Wiederaufnahme beantragt wird; 

b) die Bezeichnung der Umstände (§ 303 Abs. 1), auf die der Antrag gestützt wird; 

c) die Angaben, die zur Beurteilung der Rechtzeitigkeit des Antrags notwendig sind; 

d) bei einem auf § 303 Abs. 1 lit. b gestützten Antrag weiters Angaben, die zur Beurteilung 
des fehlenden groben Verschuldens an der Nichtgeltendmachung im abgeschlossenen 
Verfahren notwendig sind. 

(2) Entspricht der Wiederaufnahmsantrag nicht den im Abs. 1 umschriebenen Erfordernissen, 
so hat die Abgabenbehörde dem Antragsteller die Behebung dieser inhaltlichen Mängel mit 
dem Hinweis aufzutragen, dass der Antrag nach fruchtlosem Ablauf einer gleichzeitig zu 
bestimmenden angemessenen Frist als zurückgenommen gilt.“ 

Der gegenständliche Wiederaufnahmsantrag hat die Erfordernisse gemäß § 303 a Abs 1 lit b 

bis d BAO nicht erfüllt. Das Finanzamt Bregenz war daher verpflichtet, der Berufungsführerin 

die Behebung dieser Mängel binnen einer angemessenen Frist aufzutragen. Dies hat das 

Finanzamt Bregenz mit Bescheid vom 16. November 2006 getan. Die Mängelbehebungsfrist 

hat bis zum 4. Dezember 2006 gedauert. Die nach § 303 a Abs 2 BAO zu setzende Frist 

verfolgt den Zweck, ohne unvertretbaren Aufwand feststellen zu können, ob der 

Wiederaufnahmeantrag einer inhaltlichen Erledigung zuzuführen ist. Die Fristsetzung muss 

den besonderen Verhältnissen sachgerecht Rechnung tragen und so ausreichend sein, dass 

der Berufungsführer in die Lage versetzt wird, dem Auftrag ordnungsgemäß nachkommen zu 

können. Im Wiederaufnahmsantrag vom 25. Oktober 2006 hat die Berufungsführerin 

behauptet, dass neue Tatsachen hervorgekommen seien, insbesondere weitere 

Aufzeichnungen, die im abgeschlossenen Verfahren nicht geltend gemacht hätten werden 

können. Als Beweis dafür führte sie Urkunden an. Da ihr bereits offensichtlich am 25. Oktober 

2005 die neuen Tatsachen und Beweismittel bekannt waren, wäre es für sie ein leichtes 
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gewesen, diese bis zum 4. Dezember 2006 dem Finanzamt Bregenz bekanntzugeben. Um 

dem Punkt 2 des Mängelbehebungsauftrages (§ 303 a Abs 1 lit c BAO) zu entsprechen, hätte 

sie nur bekannt geben müssen, wann sie von diesen Tatsachen und Beweismitteln Kenntnis 

erlangt hat. Dies bekanntzugeben ist nach den Erfahrungen des täglichen Lebens in einer Frist 

von ca 2 Wochen durchaus möglich. Schließlich wurde von der Berufungsführerin noch 

verlangt bekanntzugeben, warum sie im abgeschlossenen Verfahren diese Tatsachen und 

Beweismittel nicht geltend gemacht hat bzw warum kein grobes Verschulden an der 

Nichtgeltendmachung dieser Tatsachen und Beweismittel im abgeschlossenen Verfahren 

vorgelegen ist. Die Frist von ca 2 Wochen (ab Zustellung des Mängelbehebungsauftrages) 

war, um die Mängel zu beheben, mehr als ausreichend, zumal die Berufungsführerin bereits 

bei Stellung des Wiederaufnahmsantrags durch Rechtsanwälte vertreten war, denen die 

Erfordernisse eines Wiederaufnahmsantrages bekannt sein müssen und die Frist daher 

effektiv sechs Wochen betragen hat. Zudem hat sich die Frist im Rahmen dessen bewegt, was 

bei Mängelbehebungsaufträgen gemäß § 303 a BAO üblich ist.  

Die Frist zur Behebung von Mängeln eines Wiederaufnahmsantrages ist zwar verlängerbar, 

einem dementsprechenden Antrag kommt jedoch keine hemmende Wirkung zu. Die Erfüllung 

eines Mängelbehebungsauftrages kann nicht schon dann als fristgerecht angesehen werden, 

wenn zwar innerhalb der von der Abgabenbehörde gesetzten Frist ein 

Fristverlängerungsansuchen gestellt, jedoch erst nach Ablauf der von der Abgabenbehörde 

gesetzten Frist dem Mängelbehebungsauftrag entsprochen wird, wobei das 

Fristverlängerungsansuchen noch nicht abgewiesen worden ist. Denn sonst stünde es im 

Belieben des Abgabepflichtigen, Fristsetzungen seitens der Abgabenbehörden zu unterlaufen. 

Der Abgabepflichtige kann auch nicht darauf vertrauen, dass eine bereits gesetzte Frist 

verlängert wird. Es spielt daher für die zu lösende Frage keine Rolle, wenn die 

Abgabenbehörde über einen Antrag auf Verlängerung der Mängelbehebungsfrist nicht 

abspricht, sondern gemäß § 303 a Abs 2 BAO vorgeht. Das Finanzamt war daher im Recht, 

wenn es mit dem Bescheid vom 5. Dezember 2006 die Zurücknahme der Berufung 

ausgesprochen hat.  

Im Übrigen wird von der Beschwerdeführerin übersehen, dass sie die vom Finanzamt 

gerügten Mängel auch nicht innerhalb der von ihr beantragten Fristverlängerung behoben hat. 

Da die Mängelbehebung auch nicht innerhalb der von der Berufungsführerin beantragten 

Fristverlängerung erfolgt ist, gilt der Wiederaufnahmsantrag ex lege jedenfalls als 

zurückgenommen. Ein Zurücknahmebescheid ist auch dann zu erlassen, wenn die 

Mängelbehebung verspätet – wenn auch vor Erlassung des Zurücknahmebescheides – 

erfolgte. Im folgenden Fall wäre daher für die Berufungsführerin auch nichts zu gewinnen, 

wenn der angefochtene Bescheid aufgehoben würde, die beantragte Fristverlängerung 
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genehmigt würde und die Berufungsführerin auch noch verspätet dem 

Mängelbehebungsauftrag entsprechen würde.  

Die Berufung war daher als unbegründet abzuweisen. 

Feldkirch, am 30. März 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


